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Allgemeine  
Geschäftsbedingungen  
mit Kundeninformationen

1.	 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen und Vertragsgegenstand

1.1.	 	Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden „AGB“ genannt) 
gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen der TROB Tröstler & Oberbauer GmbH, 
Rudolf-Diesel-Str. 4, 85296 Rohrbach, Tel.: +49 (0) 8442 - 9676-0, Telefax: +49 (0) 8442 
– 9676-56, E-Mail: info@trob.de, Internet: https://www.trob.de/index.php (im Folgenden 
„Verkäufer“ genannt) und den Kunden:innen (im Folgenden geschlechtsneutral „Käufer“, 
gemeinsam auch „Parteien“ genannt) des Verkäufers.

1.2.	 	Diese AGB gelten ausschließlich, wenn der Käufer Unternehmer ist. Unternehmer ist gem. 
§ 14 BGB eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesell-
schaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Demgegenüber ist Verbraucher gem. § 13 
BGB jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwie-
gend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerech-
net werden können.

1.3.	 	Unternehmer im Sinne dieser AGB sind auch Behörden, Körperschaften, Anstalten, Stif-
tungen, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sonder-
vermögen, die bei Vertragsschluss ausschließlich privatrechtlich handeln.

1.4.	 	Diese AGB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung 
beweglicher Sachen (im Folgenden „Waren“ genannt), die der Käufer mit dem Verkäu-
fer unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (z.B. Telefon, Fax, E-Mail, Brief) 
ausschließlich durch individuelle Kommunikation im Sinne des § 312j Abs. 5 Satz 1 BGB 
abschließt, ohne Rücksicht darauf, ob der Verkäufer die Ware selbst herstellt oder bei Zu-
lieferern einkauft (§§ 433, 650 BGB). 

1.5.	 	Die AGB des Verkäufers gelten ausschließlich. Verwendet der Käufer entgegenstehende 
oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit wider-
sprochen; sie werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn der Verkäufer dem ausdrück-
lich zugestimmt hat.

1.6.	 	Sofern nichts anderes vereinbart, gelten diese AGB gegenüber dem Käufer in der zum 
Zeitpunkt der Bestellung des Käufers gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Text-
form mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Ver-
träge, ohne dass der Verkäufer in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen muss. 
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2.	 Vertragsschluss

2.1.	 	Der Käufer kann telefonisch, per Telefax, per E-Mail, per Brief oder über das Kontaktfor-
mular auf der Website eine unverbindliche Anfrage auf Abgabe eines Angebots an den 
Verkäufer richten.

2.2.	 	Der Käufer erhält vom Verkäufer auf dessen Anfrage hin in Textform (per E-Mail) ein ver-
bindliches Angebot zum Verkauf der zuvor vom Käufer ausgewählten Ware.

2.3.	 	Dieses Angebot kann der Käufer gegenüber dem Verkäufer durch Annahmeerklärung 
telefonisch, per E-Mail, per Brief oder durch Zahlung des vom Verkäufer angebotenen 
Preises für die gewählte Ware innerhalb von vierzehn (14) Tagen ab Zugang des An-
gebots annehmen. Der Tag des Angebotszugangs wird für die Fristberechnung nicht 
mitgerechnet. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Tag des Zahlungseingangs auf 
dem Geschäftskonto des Verkäufers maßgeblich. Fällt der letzte Tag der Frist zur Annah-
me des Angebots auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Geschäftssitz des Käufers 
staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der 
nächste Werktag. Sofern der Käufer das Angebot des Verkäufers nicht innerhalb der vor-
genannten Frist annimmt, ist der Verkäufer nicht mehr an sein Angebot gebunden. Hier-
auf wird der Verkäufer den Käufer in seinem Angebot nochmals explizit hinweisen.

2.4.	 	Der Vertragsschluss erfolgt in deutscher und englischer Sprache.

2.5.	 	Sofern die Parteien Sonderkonditionen vereinbart haben, gelten diese grundsätzlich nicht 
für gleichzeitig laufende und zukünftige Vertragsverhältnisse mit dem Käufer.

3.	 Lieferung, Lieferfrist und Lieferverzug

3.1.	 	Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von dem Verkäufer bei Annahme der Be-
stellung angegeben.

3.2.	 	Die Lieferung erfolgt ab Werk (ex works Incoterms 2020), wo auch der Erfüllungsort für 
die Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Käufers 
wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit 
nicht etwas anderes vereinbart ist, ist der Verkäufer berechtigt, die Art der Versendung 
(insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.

3.3.	 	Der Verkäufer ist zu Teillieferungen berechtigt, soweit dieses für den Käufer zumutbar ist. 
Im Falle von zulässigen Teillieferungen ist der Verkäufer berechtigt, auch Teilrechnungen 
zu stellen.

3.4.	 	Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht 
spätestens mit der Übergabe auf den Käufer über. Beim Versendungskauf geht jedoch 
die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware 
sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den 
Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder An-
stalt über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßge-
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bend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschrif-
ten des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, 
wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.

3.5.	 	Sofern der Verkäufer verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die dieser nicht zu vertreten 
hat, nicht einhalten kann (Nichtverfügbarkeit der Leistung), wird der Verkäufer den Käu-
fer hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Liefer-
frist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, ist der 
Verkäufer berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits er-
brachte Gegenleistung des Käufers wird der Verkäufer unverzüglich erstatten. Als Fall der 
Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige 
Selbstbelieferung durch die Zulieferer des Verkäufers, wenn der Verkäufer ein kongruen-
tes Deckungsgeschäft abgeschlossen hat, weder den Verkäufer noch seine Zulieferer ein 
Verschulden trifft oder der Verkäufer im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet ist.

3.6.	 	Der Eintritt eines Lieferverzugs des Verkäufers bestimmt sich nach den gesetzlichen Vor-
schriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Käufer erforderlich. Gerät der 
Verkäufer in Lieferverzug, so kann der Käufer pauschalierten Ersatz seines Verzugsscha-
dens verlangen. Die Schadenspauschale beträgt für jede vollendete Kalenderwoche des 
Verzugs 0,5 % des Nettopreises (Lieferwert), insgesamt jedoch höchstens 5 % des Liefer-
wertes, der verspätet gelieferten Ware. Den Parteien bleibt der Nachweis gestattet, dass 
diesen überhaupt kein, ein niedriger oder ein höherer Schaden als vorstehende Pauscha-
le entstanden ist.

4.	 Preise, Versandkosten und Zahlungsbedingungen

4.1.	 	Sofern sich aus dem Angebot des Verkäufers nichts anderes ergibt, verstehen sich die 
angegebenen Preise in EURO und sind Nettopreise zuzüglich der am Tag der Rechnung-
stellung geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.

4.2.	 	Der Mindestbestellwert pro Bestellung beträgt EUR 75,00 netto. 

4.3.	 	Beim Versendungskauf gemäß Ziffer 3.2. trägt der Käufer die Transportkosten ab Lager 
und die Kosten einer ggf. vom Käufer gewünschten Transportversicherung. Etwaige Zölle, 
Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Käufer.

4.4.	 	Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware bei Versendungskauf gemäß Zif-
fer 3.5. an den Verkäufer zurück, da eine Zustellung beim Käufer nicht möglich war, trägt 
der Käufer die Kosten für den erfolglosen Versand. Dies gilt nicht, wenn der Käufer den 
Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht zu vertreten hat oder, 
wenn er vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung verhindert war, es 
sei denn, dass der Verkäufer ihm die Leistung eine angemessene Zeit vorher angekündigt 
hatte. 

4.5.	 	Erfolgen die Teillieferungen gemäß Ziffer 3.6.auf Wunsch des Käufers, berechnet der Ver-
käufer für jede Teillieferung Versandkosten.
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4.6.	 	Hat sich der vereinbarte Preis zum Zeitpunkt der Leistungserbringung durch eine Er-
höhung von Materialherstellungs- und/oder Material- und/oder Produktbeschaffungs-
kosten, Lohn- und Lohnnebenkosten, Sozialabgaben sowie Energiekosten und Kosten 
durch Umweltauflagen, und/oder Währungsregularien und/oder Zolländerung, und/oder 
Frachtsätze und/oder öffentliche Abgaben und/oder durch Erhöhung der von in die Leis-
tungserbringung einbezogenen Dritten verlangten Entgelte erhöht, gilt der höhere Preis. 
Liegt der neue Preis aufgrund des dem Verkäufer zustehenden Preisanpassungsrechtes 
20 % oder mehr über dem ursprünglich vereinbarten Preis, hat der Käufer das Recht, vom 
Vertrag zurückzutreten. Dieses Recht muss vom Käufer unverzüglich nach Mitteilung des 
erhöhten Preises geltend gemacht werden.

4.7.	 	Sofern eine Lieferung in Länder außerhalb der Europäischen Union erfolgt, können im 
Einzelfall weitere Kosten anfallen. Diese Kosten trägt der Käufer, wenn der Verkäufer 
diese nicht zu vertreten hat. Zu diesen Kosten können u.a. Steuern, Zölle und sonstige 
öffentliche Abgaben sowie Kosten für die Geldübermittlung durch Kreditinstitute (z.B. 
Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) zählen. Gegebenenfalls können einzelne 
der vorgenannten Kosten auch für Lieferungen in Länder innerhalb der Europäischen Uni-
on entstehen, wenn der Käufer die Zahlung von einem Land außerhalb der Europäischen 
Union aus vornimmt.

4.8.	 	Der Kaufpreis ist innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung ohne Skontoabzug 
zur Zahlung fällig, sofern zwischen den Parteien nichts anderes vereinbart ist. Für die 
Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Eingang des Rechnungsbetrages auf dem Geschäfts-
konto des Verkäufers maßgebend. 

4.9.	 Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Käufer in Verzug. Die ausstehende Ver-
gütung ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu 
verzinsen. Der Verkäufer behält sich die Geltendmachung eines weitergehenden Ver-
zugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt der Anspruch des Verkäufers auf den 
kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt.

4.10.	 	Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräf-
tig festgestellt oder unbestritten mit der Hauptforderung des Verkäufers gegenseitig ver-
knüpft oder von diesem anerkannt sind.

4.11.	 	Ein Zurückbehaltungsrecht des Käufers ist ausgeschlossen, es sei denn, die Gegenfor-
derung des Käufers stammt aus demselben Vertragsverhältnis und ist unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt. Zur Geltendmachung des Rechts ist eine schriftliche Anzeige 
an den Verkäufer erforderlich.

4.12.	 	Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens), dass der Anspruch des Verkäufers auf die Vergütung durch mangelnde 
Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, so ist der Verkäufer nach den gesetzlichen 
Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB).
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5.	 Haftung für Mängel 

5.1.	 	Soweit zwischen den Parteien nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird, gilt das 
gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Hiervon abweichend gilt:

5.2.	 	Bei neuen Waren beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche ein (1) Jahr ab Ge-
fahrübergang. Die gesetzlichen Verjährungsfristen für den Rückgriffsanspruch nach § 
445a BGB bleiben unberührt.

5.3.	 	Der Verkäufer leistet gegenüber dem Käufer  nach seiner Wahl zunächst Gewähr durch 
Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien 
Sache (Ersatzlieferung). Erfolgt im Rahmen der Mängelhaftung eine Ersatzlieferung, be-
ginnt die Verjährung nicht erneut.

5.4.	 	Für die Beschaffenheit der Ware gelten ausschließlich die eigenen Artikelbeschreibungen 
des Verkäufers und die Herstellerangaben, die in den Vertrag einbezogen werden; für 
öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Dritter (z.B. Werbeaussagen) über-
nimmt der Verkäufer keine Haftung.

5.5.	 	Ein unwesentlicher Mangel begründet keine Mängelansprüche und berechtigt den 
Käufer nicht dazu, die Entgegennahme der Ware zu verweigern. Sollte ein Teil der Ware 
einen nicht unwesentlichen Mangel aufweisen, berechtigt dies nicht zur Beanstandung 
der gesamten Lieferung. Dies gilt nicht für den Fall, wenn die Teillieferung für den Käufer 
ohne Interesse ist. Ferner ist der Verkäufer berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung da-
von abhängig zu machen, dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist 
jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises 
zurückzubehalten. Sofern eine Ware unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird, haftet der 
Verkäufer lediglich für Mängel, soweit ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last ge-
legt wird.

5.6.	 	Branchen- und handelsübliche, gemäß Gütenormen zulässige oder geringe Abweichun-
gen in Qualität, Gewicht, Größe, Dicke, Breite, Ausrüstung, Musterung, Farbton, etc. sind 
keine Mängel. 

5.7.	 	Mängelansprüche entstehen ferner nicht bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die 
nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermä-
ßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder die aufgrund besonderer äußerer 
Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Käufer 
oder von Dritten unsachgemäße Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenom-
men, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Män-
gelansprüche, es sei denn, der Käufer kann nachweisen, dass die gerügte Störung nicht 
durch diese Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten verursacht worden sind.

5.8.	 	Liefert der Verkäufer zum Zwecke der Nacherfüllung eine mangelfreie Sache, kann der 
Verkäufer vom Käufer eine Nutzungsentschädigung gem. § 346 Abs. 1 BGB geltend ma-
chen. Sonstige gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.

5.9.	 	Die vorstehenden Einschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht für Ansprüche 
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aufgrund von Schäden, die durch den Verkäufer, dessen gesetzlichen Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen verursacht wurden:

•	 	bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit

•	 	bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie arglisti-
gem Verschweigen eines Mangels

•	 	für Waren, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein 
Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht 
haben,

•	 	bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf (Kardinal-
pflichten)

•	 	im Rahmen eines zwischen den Parteien gesondert vereinbartes Garan-
tieversprechens

•	 	soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.

5.10.	 	Unter Kaufleuten i.S.d. § 1 HGB gilt die in §§ 377, 381 HGB geregelte Untersuchungs- und 
Rügepflicht. Zeigt sich bei der Lieferung, der Untersuchung oder zu irgendeinem späteren 
Zeitpunkt ein Mangel, so ist dem Verkäufer hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu 
machen. Versäumt der Käufer die dort geregelte Untersuchungs- und/oder Mängelanzei-
ge, gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der 
bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt nicht, falls der Verkäufer einen Man-
gel arglistig verschwiegen hat.

6.	 Haftung für Schäden

6.1.	 	Hinsichtlich der von dem Verkäufer erbrachten Leistungen haftet dieser, seine gesetzli-
chen Vertreter und seine Erfüllungsgehilfen uneingeschränkt

•	 	bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,

•	 	bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit,

•	 	bei Garantieversprechen, soweit dieses zwischen den Parteien vereinbart 
ist,

•	 	soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.

6.2.	 	Bei der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten ist die Haftung bei einfacher Fahrläs-
sigkeit auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt, sofern nicht ge-
mäß Ziffer 6.1. uneingeschränkt gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind solche 
Pflichten, die der Vertrag dem Verkäufer nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertrags-
zwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags über-
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haupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf 
(sog. Kardinalpflichten).

6.3.	 	Im Übrigen ist eine Haftung des Verkäufers ausgeschlossen. 

7.	 Verarbeitung von Waren nach käuferspezifischen Vorgaben

7.1.	 	Sofern zwischen den Parteien neben der Warenlieferung auch die Verarbeitung der Ware 
vertraglich vereinbart wird, ist der Käufer verpflichtet, alle für die Verarbeitung erforderli-
chen Inhalte (Texte, Bilder, Grafiken, etc.) in den von dem Verkäufer vorgegebenen Datei-
formaten, Formatierungen, Bild- und Dateigrößen zur Verfügung zu stellen. Der Käufer 
verpflichtet sich ferner, dem Verkäufer die hierfür erforderlichen Nutzungsrechte einzu-
räumen. Der Käufer ist für die Beschaffung und den Rechteerwerb der Inhalte selbst ver-
antwortlich. Soweit der Käufer dem Verkäufer Inhalte überlässt, versichert er, zur Überga-
be und Verwendung der vorgenannten Inhalte berechtigt ist. Der Käufer ist insbesondere 
dafür verantwortlich, dass durch die Übergabe und Verwendung der Inhalte keine Rechte 
Dritter, insbesondere Urheber-, Marken- und Persönlichkeitsrechte, verletzt werden.

7.2.	 	Soweit Dritte gegenüber dem Verkäufer Ansprüche geltend machen können, die im Zu-
sammenhang mit einer Verletzung ihrer Rechte durch die vertragsgemäße Nutzung der 
Inhalte des Käufers durch den Verkäufer entstehen, ist der Käufer verpflichtet, den Ver-
käufer und seine Mitarbeiter bzw. Beauftragten von den Ansprüchen Dritter freizustellen. 
§ 254 BGB (Mitverschulden) bleibt unberührt. Der Käufer wird den Verkäufer unverzüglich 
informieren, wenn Dritte dem Verkäufer gegenüber unter die vorstehende Freistellungs-
verpflichtung fallende Ansprüche erheben, und ihm, soweit nach den Umständen des 
Einzelfalles möglich, Gelegenheit zur Abwehr des geltend gemachten Anspruchs geben. 
Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer unverzüglich alle ihm verfügbaren Informatio-
nen über den betreffenden Sachverhalt vollständig, wahrheitsgemäß und unverzüglich in 
Schrift- oder Textform (per Brief oder E-Mail) mitzuteilen. Eventuelle darüber hinausge-
hende Ansprüche des Verkäufers bleiben unberührt. Darüber hinaus verpflichtet sich der 
Käufer sämtliche dem Verkäufer entstehenden Rechtsverfolgungskosten im Rahmen der 
Inanspruchnahme durch Dritte, soweit diese notwendig und angemessen sind, zu über-
nehmen. Hierzu zählen insbesondere auch alle Gerichts- und Anwaltskosten in der ge-
setzlichen Höhe. Eine Kostenübernahme entfällt, wenn der Käufer die Rechtsverletzung 
nicht zu vertreten hat.

7.3.	 	Soweit die vom Käufer überlassenen Inhalte gegen geltendes Recht, Rechte Dritter, die 
guten Sitten, gesetzliche oder behördliche Verbote verstoßen, kann der Verkäufer die 
entsprechenden Verarbeitungsaufträge, auch nach Vertragsschluss, ablehnen. Ein Ver-
stoß liegt insbesondere dann vor, wenn der Käufer verfassungsfeindliche, rassistische, 
fremdenfeindliche, diskriminierende, beleidigende, Jugend gefährdende und/oder Gewalt 
verherrlichende Inhalte überlässt.

8.	 Höhere Gewalt 

8.1.	 	Der Verkäufer haftet nicht in Fällen höherer Gewalt. Unter Fälle von höherer Gewalt 
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fallen alle bei Vertragsschluss unvorhersehbaren und unvermeidbaren Ereignisse sowie 
Ereignisse, die selbst im Falle ihrer Vorhersehbarkeit außerhalb der Einflusssphäre der 
Parteien liegen. Hierzu zählen insbesondere, aber nicht abschließend folgende Ereignisse: 
Naturkatastrohen wie Überschwemmungen, Sturmfluten, Orkane, Taifune und Blitzschlag 
sowie andere Unwetter ähnlichen Ausmaßes, Erdbeben, Lawinen- und Erdrutsche, Feuer, 
Seuchen, Pandemien, Epidemien und infektiöse Krankheiten (soweit eine solche von der 
WHO oder einem Ministerium ausgerufen wurde oder durch das Robert-Koch-Institut ein 
Gefahrenniveau von mindestens „mäßig“ festgelegt wurde), Krieg oder kriegsähnliche 
Zustände, Aufruhr, Revolution, Militär- oder Zivilputsch, Aufstand, Blockaden, Behörden- 
und Regierungsanordnungen, kardinale Rechtsänderungen, Rohstoff- und Materialbe-
schaffungsschwierigkeiten bzw. Lieferengpässe, Sabotage, Streiks, Unruhen, Aussperrung.

8.2.	 	Im Falle von Ereignissen höherer Gewalt, die sich auf die Vertragserfüllung auswirken, 
ist der Verkäufer berechtigt, seine Liefertermine und -fristen je nach Umfang und Dauer 
des Ereignisses höherer Gewalt zu verlängern und bei längerfristigen Verzögerungen 
ganz oder teilweise zurückzutreten, ohne dass dem Käufer ein Rücktrittsrecht zusteht 
oder hieraus etwaige Schadensersatzansprüche gegen den Verkäufer geltend gemacht 
werden können. Für den Zeitraum der berechtigten Verlängerung der Liefertermine und 
-fristen gerät der Verkäufer nicht in Verzug.

8.3.	 	Im Falle des Eintritts eines Ereignisses höherer Gewalt ist der Verkäufer verpflichtet, den 
Käufer unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach Kenntnis in Schrift- 
oder Textform (per Brief oder per E-Mail) über den Eintritt des Ereignisses höherer Ge-
walt und die Folgen seiner Leistungsbeeinträchtigung zu informieren.	

8.4.	 	Beide Parteien sind verpflichtet, alles ihnen Mögliche und Zumutbare zur Schadensmin-
derung zu unternehmen.

8.5.	 	Etwaige gesetzliche Ansprüche des Käufers bleiben unberührt.

9.	 Verjährung

9.1.	 Ansprüche des Käufers gegenüber dem Verkäufer verjähren - mit Ausnahme der unter 
Ziffer 6. geregelten Ansprüche - in einem Jahr ab Kenntnis von den anspruchsbegrün-
denden Tatsachen, spätestens jedoch in fünf Jahren nach Erbringung der Leistung, so-
fern nicht gemäß vorstehender Ziffer 7. unbeschränkt gehaftet wird.

10.	 Eigentumsvorbehalt

10.1.	 	Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Be-
zahlung aller gegenwärtigen und künftigen Forderungen des Verkäufers aus dem Kauf-
vertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) vor. Der Käu-
fer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb 
berechtigt. Sämtliche aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen gegen 
Dritte tritt der Käufer – unabhängig von einer Verbindung oder Vermischung der Vorbe-
haltsware mit neuen Sachen - in Höhe des jeweiligen Rechnungsbetrages inklusive der 
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am Tag der Rechnungstellung geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer im Voraus an 
den Verkäufer ab. Der Käufer bleibt auch nach der Abtretung zur Einziehung der 
Forderungen ermächtigt. Die Befugnis des Verkäufers, die Forderungen selbst ein-
zuziehen, bleibt davon unberührt. Der Verkäufer zieht die Forderungen nicht ein, 
solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen dem Verkäufer gegenüber 
nachkommt, nicht in Verzug gerät und kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens gestellt ist.

10.2.	 	Der Käufer ist verpflichtet die Vorbehaltsware bis zum Eigentumsübergang pfleg-
lich zu behandeln. Darüber hinaus ist er verpflichtet, die Vorbehaltsware auf eige-
ne Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neu-
wert zu versichern, sofern dieses angemessen oder branchenüblich ist. Der Käufer 
muss ferner ggf. erforderliche Wartungs- und Inspektionsarbeiten auf eigene Kos-
ten rechtzeitig vornehmen.

10.3.	 	Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezah-
lung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit 
übereignet werden. Der Käufer hat den Verkäufer unverzüglich schriftlich zu be-
nachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt 
oder soweit Zugriffe Dritter (z.B. Pfändungen) auf die dem Verkäufer gehörenden 
Waren erfolgen.

10.4.	 	Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des 
fälligen Kaufpreises, ist der Verkäufer berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten vom Vertrag zurückzutreten oder/und die Ware aufgrund des Eigentumsvor-
behalts heraus zu verlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich 
die Erklärung des Rücktritts. Der Verkäufer ist vielmehr berechtigt, lediglich die 
Ware heraus zu verlangen und sich den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der Käufer 
den fälligen Kaufpreis nicht, darf der Verkäufer diese Rechte nur geltend ma-
chen, wenn der Verkäufer dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur 
Zahlung gesetzt hat oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vor-
schriften entbehrlich ist.

10.5.	 Der Käufer ist bis auf Widerruf gemäß nachstehender Ziffer 10.5.3. befugt, die un-
ter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang 
weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die 
nachfolgenden Bestimmungen.

10.6.	 	Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung 
oder Verbindung der Waren entstehenden Erzeugnisse des Verkäufers zu deren 
vollem Wert, wobei der Verkäufer als Hersteller gilt. Bleibt bei einer Verarbeitung, 
Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, 
so erwirbt der Verkäufer Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der ver-
arbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das ent-
stehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte 
Ware.

10.7.	 	Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forde-
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rungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe eines et-
waigen Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an den 
Verkäufer ab. Der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Die in Ziffer 10.4. genannten 
Pflichten des Käufers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.

10.8.	 	Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben dem Verkäufer ermäch-
tigt. Der Verkäufer verpflichtet sich, die Forderung nicht einzuziehen, solange der 
Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Verkäufer nachkommt, 
kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt und der Verkäufer den Eigentums-
vorbehalt nicht durch Ausübung eines Rechts gem. Ziffer 10.5. geltend macht. Ist 
dies aber der Fall, so kann der Verkäufer verlangen, dass der Käufer dem Verkäu-
fer die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum 
Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt 
und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Außerdem ist der Verkäufer 
in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Käufers zur weiteren Veräußerung und 
Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen.

10.9.	 	Der Verkäufer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherheiten auf Verlangen 
des Käufers freizugeben, sofern die Höhe der Sicherheiten die Summe aller noch 
offenen Forderungen des Verkäufers aus der Geschäftsbeziehung um mehr als 10 
% (bei Vorliegen eines Verwertungsrisikos um mehr als 50 %) übersteigt. Der Ver-
käufer kann die Sicherheiten nach seiner Wahl freigeben.

11.	 Änderung der AGB

11.1.	 	Der Verkäufer behält sich vor, diese AGB jederzeit ohne Angabe von Gründen zu 
ändern, es sei denn, dies ist für den Käufer nicht zumutbar. Der Verkäufer wird 
den Käufer über Änderungen der AGB rechtzeitig in Textform benachrichtigen. 
Widerspricht der Käufer der Geltung der neuen AGB nicht innerhalb einer Frist 
von vier (4) Wochen nach der Benachrichtigung, gelten die geänderten AGB als 
vom Käufer angenommen. Der Verkäufer wird den Käufer in der Benachrichtigung 
auf sein Widerspruchsrecht und die Bedeutung der Widerspruchsfrist hinweisen. 
Widerspricht der Käufer den Änderungen innerhalb der vorgenannten Frist, so be-
steht das Vertragsverhältnis zu den ursprünglichen AGB fort.

11.2.	 	Der Verkäufer behält sich darüber hinaus vor, diese AGB zu ändern,

•	 soweit er hierzu aufgrund einer Änderung der Rechtslage ver-
pflichtet ist;

•	 	soweit er damit einem gegen sich gerichteten Gerichtsurteil oder 
einer Behördenentscheidung nachkommt;

•	 	soweit er zusätzliche, gänzlich neue Leistungen oder Waren ein-
führt, die einer Leistungsbeschreibung in den AGB bedürfen, es 
sei denn, das bisherige Vertragsverhältnis wird dadurch nachteilig 
verändert;
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•	 	wenn die Änderung lediglich vorteilhaft für den Käufer ist; oder

•	 	wenn die Änderung rein technisch oder prozessual bedingt ist, es 
sei denn, sie hat wesentliche Auswirkungen für den Käufer.

11.3.	 	Das Kündigungsrecht der Parteien bleibt hiervon unberührt.

12.	 Schlussbestimmungen

12.1.	 	Für diese AGB und die Vertragsbeziehung zwischen den Parteien gilt das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, 
insbesondere des UN-Kaufrechts.

12.2.	 	Ist der Käufer Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, Unternehmer i.S.v. § 14 BGB, 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sonder-
vermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler Gerichtsstand für alle sich 
aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten 
der Geschäftssitz des Verkäufers in Rohrbach. Der Verkäufer ist in allen Fällen 
auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Leistungsverpflichtung gemäß diesen 
AGB bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand 
des Käufers zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu 
ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.

Stand: 07.02.2022
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